
Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hat einen Bebauungsplan wegen 
Europarechtswidrigkeit für unwirksam erklärt. 

 Das hat nicht nur Auswirkungen auf die kleine Gemeinde Gaiberg im Rhein-
Neckar-Kreis, wo eine Streuobstwiese einer Wohnbebauung weichen musste, 
sondern auch auf ein Bundesgesetz: das Baugesetzbuch (BauGB). 

 Das lies bis jetzt zu, Wohngebiet ohne Prüfung der Umweltbelange 
auszuschreiben – und damit ohne Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen einer 
Eingriffsregelung.

 „Dabei dürfen wir uns bei unseren Aktiven und die uns unterstützende 
Bürgerinitiative für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken“ so Sylvia Pilarsky-Grosch,
Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg. 

 Mehr dazu gibt es in den Kommentaren verlinkt.

https://www.facebook.com/BUNDbawue?__cft__[0]=AZWZxnUMVQCo5pZfCX-aPttgbRuM4X-SAc_G6445zrPw2ib8hId5_ttgJuCcf20tamvrIfhT3QBfUnWWtQGmhPm6t3o3mWmCI9ESLi3jdvR0bX8fPXJ3Q4bmFkSkmlg2qm2uJSthyzAcTqlG-QJ_X8jLjGupVjmA-CHbbgzOUOcA8hadULUTZxL4MqjxhvxYc1w&__tn__=-]K-R

